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tOP Steuerberater 2020
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kolle-
gen (EHK) wurde von der Redaktion des 
Wirtschaftsmagazins FOcUs MONEY in 
der Ausgabe 25/2020 wiederholt als eine 
der führenden großen steuerkanzleien  
in Deutschland ausgezeichnet. in einer 
bundesweiten Umfrage wurden mehr als 
95.000 steuerexperten zu den themen 
Qualifikation, spezialisierung und fach- 
liches Know-how befragt, wobei EHK wie 
in den Vorjahren überzeugen konnte. 

inhalt

FÜR ALLE stEUERPFLicHtiGEN

Steuerinformationen für Juni 2021
Nicht zuletzt wegen der coronapandemie 
hat der Gesetzgeber eine Homeoffice- 
Pauschale eingeführt. Hinsichtlich deren 
Anwendung haben sich nun einige Fragen 
ergeben. Antworten liefern ein Erlass  
des Finanzministeriums thüringen und 
ein Arbeitspapier der Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen. 

Darüber hinaus ist in diesem Monat  
auf folgende Aspekte hinzuweisen:  
Vermieter können größere Aufwendungen 
für die Erhaltung von Gebäuden unter 
gewissen Voraussetzungen auf zwei bis 
fünf Jahre gleichmäßig verteilen. Der 
bundesfinanzhof hat nun geklärt, dass 
noch nicht verbrauchte beträge im Erb- 
fall in der steuererklärung des Erblassers 
zu berücksichtigen sind. beanspruchen 
steuerpflichtige einen investitionsabzugs-
betrag für einen betrieblichen Pkw, 

stoßen sie oft auf Gegenwehr des Finanz-
amts. Der Grund: Der Nachweis der fast 
ausschließlichen betrieblichen Nutzung. 
Doch jetzt gibt es ein positives Urteil  
des bundesfinanzhofs. Danach kann der 
Nachweis nicht nur durch ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch, sondern auch durch 
andere beweismittel erfolgen.Vom Arbeit-
geber gewährte sachbezüge sind bis zu 
einer monatlichen Freigrenze von 44 EUR 
(ab 2022: 50 EUR) steuerfrei. Damit diese 
Privilegierung auch für Gutscheine und 
Geldkarten greift, müssen seit 2020 einige 
zusätzliche Voraussetzungen beachtet 
werden. Das bundesfinanzministerium  
hat hierzu nun ein Anwendungsschreiben 
und eine Übergangsregelung veröffentlicht.

Diese und weitere interessante  
informationen finden sie in der Ausgabe 
für Juni 2021. Viel spaß beim Lesen!

An 
unsere geschätzten Mandanten
und Freunde der Kanzlei

Epple, dr. Hörmann & Kollegen, StB, rAe. Morellstraße 33, 86159 Augsburg
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FÜR VERMiEtER

Erhaltungsaufwand: nicht verteilte Beträge  
sind beim Erblasser  zu berücksichtigen
Nach § 82b der Einkommensteuer- 
Durchführungsverordnung (EstDV) kann  
der steuerpflichtige größere Aufwendungen 
für die Erhaltung von Gebäuden, die nicht 
zu einem betriebsvermögen gehören und 
überwiegend Wohnzwecken dienen, auf 
zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen. 
Dies kann insbesondere sinnvoll sein,  
um die steuerprogression zu senken. Der 
bundesfinanzhof hat nun darüber ent-
schieden, wie nicht verbrauchte beträge  
im Erbfall zu behandeln sind.

Sachverhalt

im streitfall hatte die Ehefrau des verstor-
benen Grundstückseigentümers die vom 
Ehemann nach § 82b EstDV noch nicht 
verbrauchten teilbeträge in einer summe  
in der Einkommensteuerveranlagung des 
todesjahrs als Werbungskosten geltend 
gemacht. Das Finanzamt war unter Hinweis 
auf die Einkommensteuer-Richtlinien der 
Auffassung, dass die restlichen Verteilungs-
beträge auf die Erbengemeinschaft über-
gehen würden und dort nach § 82b EstDV 
fortzusetzen wären.

sowohl das Finanzgericht Münster als  
auch der bundesfinanzhof haben die sicht- 
weise der Finanzverwaltung abgelehnt.

Hat der steuerpflichtige größere Erhal-
tungsaufwendungen auf mehrere Jahre 
verteilt und verstirbt er innerhalb des 

Verteilungszeitraums, ist der noch nicht 
berücksichtigte teil der Erhaltungsauf-
wendungen im Veranlagungsjahr des 
Versterbens als Werbungskosten bei  
sei nen Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abzusetzen.

Nach Ansicht des bundesfinanzhofs ist  
die steuerliche situation im todesfall mit 
den ausdrücklich in § 82b Abs. 2 EstDV 
genannten Fällen vergleichbar. Danach  
ist der noch nicht berücksichtigte teil des 
Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräuße-
rung des Gebäudes als Werbungskosten 
abzusetzen.

Für die vom Finanzamt angenommene 
Übertragung des Werbungskostenabzugs 
auf die Erbengemeinschaft besteht keine 
gesetzliche Grundlage. 

beachten sie: Zudem hält der bundes-
finanzhof die Regelung in R 21.1 Abs. 6  
s. 2 der Einkommensteuer-Richtlinien 
angesichts der 2007 geänderten Recht-
sprechung zur Vererblichkeit des Verlust-
abzugs nach § 10d Einkommensteuergesetz 
für überholt. Danach kann der Erbe einen 
vom Erblasser nicht ausgenutzten Verlust-
abzug nicht bei seiner eigenen Veranlagung 
zur Einkommensteuer geltend machen.

Quelle: bFH-Urteil vom 10.11.2020, Az. iX R 
31/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221882; 
bFH, beschluss vom 17.12.2007, Az. Grs 2/04

FÜR ALLE stEUERPFLicHtiGEN

Grunderwerbsteuer:  
Übergangsregelung zur  
Berücksichtigung der  
Instandhaltungsrückstellung
in 2020 hat der bundesfinanzhof entschie-
den, dass der vereinbarte Kaufpreis als 
bemessungsgrundlage der Grunderwerb-
steuer beim Erwerb von teileigentum 
nicht um die anteilige instandhaltungs-
rückstellung zu mindern ist. Dies gilt  
auch beim Erwerb von Wohnungseigen-
tum. Da die Finanzverwaltung bisher  
eine andere Ansicht vertreten hat, gibt  
es nun eine Übergangsregelung.

Die Grundsätze dieses negativen Urteils 
sind nur anzuwenden, wenn der Notar- 
vertrag nach dem tag der Veröffentlichung 
des Urteils im bundessteuerblatt (bislang 
noch nicht erfolgt) geschlossen wurde.

Quelle: Koordinierte Erlasse der  
obersten Finanzbehörden der Länder  
vom 19.3.2021; bFH-Urteil vom 16.9.2020,  
Az. ii R 49/17

unterstützung studierender 
Kinder: Ausbildungshilfen  
mit negativen sonstigen  
Einkünften verrechenbar?  
Unterhaltsaufwendungen oder Aufwen-
dungen für die berufsausbildung eines 
Kindes sind grundsätzlich bis zu einem 
Höchstbetrag von derzeit 9.744 EUR als 
außergewöhnliche belastung abziehbar, 
wenn keine Kindergeldberechtigung mehr  
besteht. 

Dieser Höchstbetrag (ggf. zuzüglich  
Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge)  
ist um den betrag zu kürzen, um den die 
eigenen Einkünfte und bezüge des Kindes 
624 EUR im Jahr übersteigen, sowie um  
die als Ausbildungshilfe bezogenen Zu-
schüsse. Das Finanzgericht Rheinland- 
Pfalz hat sich nun dafür ausgesprochen, 
dass die Ausbildungshilfen aus öffentlichen 
Kassen (z. b. bAföG) mit einem etwaigen 
negativen saldo übriger Einkünfte und 
bezüge des Kindes verrechnet werden 
können.

trotz dieser positiven Entscheidung ist 
weiterhin mit Widerstand der Finanzämter 
zu rechnen. Denn der bundesfinanzhof  
hat auf die Nichtzulassungsbeschwerde  
der Verwaltung die Revision zugelassen.  
Die höchstrichterliche Klärung bleibt also 
abzuwarten.

Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
13.2.2020, Az. 6 K 1753/19, Rev. bFH  
Az. Vi R 45/20, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 221611„Das bZst nimmt  
brexit-chatbot in betrieb“

FÜR KAPitALANLEGER

Zuteilung von PayPal-Aktien durch  
eBay-Spin-Off ist nicht steuerpflichtig
Nach einer Entscheidung des Finanzge-
richts Köln müssen ebay-Aktionäre für  
die Zuteilung von PayPal-Aktien keine 
Einkommensteuer zahlen. |

sachverhalt

Ein steuerpflichtiger hielt 2015 ebay-Aktien. 
Durch die Unternehmens-Ausgliederung 
(spin-Off) des ebay-bezahlsystems PayPal 
erhielten die Aktionäre für jede ebay-Aktie 
eine PayPal-Aktie. Auch dem Depot des 
steuerpflichtigen wurden in 2015 Pay Pal-
Aktien zu einem Kurs von 36 EUR je Aktie 
gutgeschrieben.

Das Finanzamt behandelte die Gutschrift 
als steuerpflichtige sachausschüttung und 
forderte hierfür Einkommensteuer. Hierge-
gen machte der steuerpflichtige geltend, 
dass er durch die Ausgliederung von PayPal 
keinen Vermögenszuwachs erhalten habe. 
Der bisherige Unternehmenswert sei nur 
auf zwei Aktien aufgeteilt worden. Das 
Finanzgericht Köln gab dem steuerpflich-
tigen recht und hob die steuerfestsetzung 
für 2015 insoweit auf.

Die Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
spin-Offs ist im Jahr des Aktienbezugs  
kein steuerpflichtiger Vorgang. Es handelt 
sich um keine sachdividende, sondern um 
eine Abspaltung nach § 20 Abs. 4a s. 7 
Einkommensteuergesetz. Deren steuerliche 
Folgen sind nicht im Jahr des Aktienbezugs, 
sondern erst im Jahr der Veräußerung zu 
ziehen. 

selbst wenn eine Abspaltung nicht zweifels-
frei festgestellt werden könnte, wäre nach 
Ansicht des Finanzgerichts im streitjahr  
aus dem spin-Off nur ein Ertrag von 0 EUR 
anzusetzen. Die Ermittlung des wirtschaft-
lichen Werts der Zuteilung ist nämlich nicht 
möglich, weil der Aktionär keine Gegen-
leistung zu erbringen hatte.

beachten sie | Die Finanzverwaltung hat 
die vom Finanzgericht zugelassene Revision 
eingelegt, sodass jetzt der bundesfinanzhof 
entscheiden muss.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 11.3.2020,  
Az. 9 K 596/18, Rev. bFH Az. Viii R 15/20, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221999
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FÜR KAPitALANLEGER

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Voraussichtliche Staatenaustauschliste für 2021
in 2020 hat der bundesfinanzhof entschie- 
den, dass der vereinbarte Kaufpreis als 
bemessungsgrundlage der Grunderwerb-
steuer beim Erwerb von teileigentum  
nicht um die anteilige instandhaltungs-
rückstellung zu mindern ist. 

Dies gilt auch beim Erwerb von Wohnungs-
eigentum. Da die Finanzverwaltung bisher 
eine andere Ansicht vertreten hat, gibt es 
nun eine Übergangsregelung.

Die Grundsätze dieses negativen Urteils 
sind nur anzuwenden, wenn der Notar-

vertrag nach dem tag der Veröffentlichung 
des Urteils im bundessteuerblatt (bislang 
noch nicht erfolgt) geschlossen wurde.

Quelle: Koordinierte Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 19.3.2021; 
bFH-Urteil vom 16.9.2020, Az. ii R 49/17

FÜR UNtERNEHMER

Investitionsabzugsbetrag  
für den Betriebs-Pkw:  
Fahrtenbuch  
ist keine Bedingung
beanspruchen steuerpflichtige einen in-
vestitionsabzugsbetrag (iAb) für einen 
betrieblichen Pkw, dann stoßen sie oft auf 
Gegenwehr des Finanzamts. 

Der Grund: Der Nachweis der fast aus-
schließlichen betrieblichen Nutzung. Doch 
jetzt gibt es ein positives Urteil des bundes- 
finanzhofs. Danach kann der Nachweis  
nicht nur durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch, sondern auch durch andere  
beweismittel erfolgen.

Für die künftige Anschaffung/Herstellung  
von abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens kann ein iAb 
von bis zu 40 % (in nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren: 50 %) der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her- 
stellungskosten gewinnmindernd geltend 
gemacht werden. 

Durch den steuerstundungseffekt soll die 
Liquidität kleinerer und mittlerer betriebe 
verbessert werden.

Ferner setzt ein iAb voraus, dass das Wirt-
schaftsgut fast ausschließlich (mindestens 
90 %) betrieblich genutzt wird. bei einem  
Pkw kann der Nachweis durch ein ordnungs-
gemäß geführtes Fahrtenbuch erfolgen. 

Aber auch wenn die Privatnutzung anhand 
der pauschalen Ein-Prozent-Regel ermittelt 
wird, ist ein iAb (entgegen der Verwaltungs-
meinung) nicht per se ausgeschlossen.

Der bundesfinanzhof hat den streitfall an  
das Finanzgericht zurückverwiesen. im 
zweiten Rechtsgang ist es dem steuerpflich-
tigen dabei im Rahmen seiner Mitwirkungs-
pflicht nicht verwehrt, ergänzend zu den 
Aufzeichnungen in den (nicht ordnungs-
gemäß geführten) Fahrtenbüchern weitere 
belege vorzulegen.

Quelle: bFH-Urteil vom 15.7.2020,  
Az. iii R 62/19, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 221533

FÜR ARbEitGEbER

Gutscheine und Geldkarten als Sachbezug
Vom Arbeitgeber gewährte sachbezüge  
sind bis zu einer monatlichen Freigrenze  
von 44 EUR (ab 2022: 50 EUR) steuerfrei. 
bereits seit dem 1.1.2020 gilt eine gesetz - 
liche Neuregelung u. a. für Gutscheine, 
zweckgebundene Geldleistungen und Geld-
karten. Da viele Fragen offengeblieben sind, 
wartete man auf ein erläuterndes schreiben 
des bundesfinanzministeriums, das nun 
veröffentlicht wurde.

Gutscheine und Geldkarten sind nach § 8 
Einkommensteuergesetz (EstG) als sach-
bezug privilegiert, wenn sie ausschließlich 
zum bezug von Waren oder Dienstleistungen 
berechtigen, die Kriterien des § 2 Abs. 1  
Nr. 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
(ZAG) erfüllen und zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.

Nicht steuerbegünstigt bzw. als Geldleis- 
tung zu behandeln sind Gutscheine und 
Geldkarten u. a. dann, wenn sie über eine 
barauszahlungsfunktion (es ist nicht zu 
beanstanden, wenn Restguthaben bis zu  
1 EUR ausgezahlt werden können) oder über 
eine eigene ibAN verfügen. Dies gilt auch, 
wenn der Arbeitnehmer (z. b. wegen eines 
vom Arbeitgeber selbst ausgestellten Gut-
scheins) in Vorleistung tritt und der Arbeitge-
ber ihm die Kosten im Nachhinein erstattet.

Die bedingungen des ZAG erfüllen Gutschei-
ne und Geldkarten, die unabhängig von  
einer betragsangabe dazu berechtigen, 
ausschließlich Waren und Dienstleistungen ...

1.  ... vom Aussteller des Gutscheins aus 
seiner eigenen Produktpalette (jeweils 
keine beschränkung auf das inland) oder 
aufgrund von Akzeptanzverträgen zwischen 
Aussteller und Akzeptanzstellen bei einem 
begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen im 
inland zu beziehen.

Ein begrenzter Kreis von Akzeptanzstellen 
liegt vor, wenn es sich um städtische oder  
auf eine bestimmte Region (z. b. benachbarte 
städte) erstreckende Einkaufs- und Dienst-
leistungsverbünde im inland handelt. Aus 
Vereinfachungsgründen ist das Kriterium 
auch erfüllt bei von einer bestimmten Laden-
kette (einem bestimmten Aussteller) aus-
gegebenen Kundenkarten zum bezug von 
Waren oder Dienstleistungen in den einzel-

nen Geschäften im inland oder im internet-
shop dieser Ladenkette mit einheitlichem 
Marktauftritt (z. b. ein symbol, eine Marke, 
ein Logo).

Beispiele (weitere im BMF-Schreiben)

·   Wiederaufladbare Geschenkkarten  
für den Einzelhandel 

·    tankgutscheine oder -karten eines einzel-
nen tankstellenbetreibers zum bezug von 
Waren/Dienstleistungen in seiner tankstelle 

·    Karten eines Online-Händlers, die nur zum 
bezug von Waren/Dienstleistungen aus 
seiner eigenen Produktpalette (Verkauf  
und Versand durch den Online-Händler) 
berechtigen

·   Nicht begünstigt: Karten eines Online- 
Händlers, wenn sie auch für Produkte von 
Fremdanbietern (z. b. Marketplace) ein-
lösbar sind (z. b. Amazon-Gutscheine)

2.  ... aus einer sehr begrenzten Waren-  
oder Dienstleistungspalette zu beziehen 
(unerheblich: Anzahl der Akzeptanzstellen 
und inlandsbezug).

beispiele (weitere im bMF-schreiben)

·   Gutscheine oder Geldkarten begrenzt auf 
den Personennah-/Fernverkehr oder auf 
streamingdienste für Film und Musik

3.  ... aufgrund von Akzeptanzverträgen 
zwischen Aussteller und Akzeptanzstellen 
ausschließlich für bestimmte soziale oder 
steuerliche Zwecke im inland zu beziehen 
(Zweckkarte). Die Anzahl der Akzeptanz-
stellen ist unerheblich.

begünstigt sind z. b. Verzehrkarten in einer 
sozialen Einrichtung oder Karten für betrieb-
liche Gesundheitsmaßnahmen. Kein begüns-
tigter Zweck ist u. a. die inanspruchnahme 
der 44-EUR-Freigrenze, der Richtlinien-
regelung für Aufmerksamkeiten oder der 
Pauschalversteuerung nach § 37b EstG.

Merke: Nach der Nichtbeanstandungsregel 
müssen die „ZAG-Kriterien“ erst ab dem 
1.1.2022 erfüllt werden.

Quelle: bMF-schreiben vom 13.4.2021,  
Az. iV c 5 - s 2334/19/10007 :002,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221759
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FÜR ARbEitNEHMER

Informationen zur neuen Homeoffice-Pauschale
Viele steuerpflichtige arbeiten wegen der 
coronakrise von zu Hause aus. Ein Kosten-
abzug für ein häusliches Arbeitszimmer 
scheidet dabei wegen der strengen Voraus-
setzungen oft aus. infolgedessen hat der 
Gesetzgeber für die Veranlagungszeiträume 
2020 und 2021 eine Homeoffice-Pauschale 
eingeführt. Hinsichtlich deren Anwendung 
haben sich nun einige Fragen ergeben. 

Antworten liefern ein Erlass des Finanz-
ministeriums thüringen und ein Arbeits-
papier der Oberfinanzdirektion Nordrhein- 
Westfalen.

Häusliches Arbeitszimmer  
versus Homeoffice-Pauschale

Aufwendungen (z. b. anteilige Miete,  
Abschreibungen, Wasser- und Energie-
kosten) für ein häusliches Arbeitszimmer 
sind bis zu 1.250 EUR jährlich abzugsfähig, 
wenn für die betriebliche oder berufliche 
tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Die Höchstgrenze entfällt, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen 
betätigung bildet. Zudem muss es sich in 
beiden Fällen um einen büromäßig ein-
gerichteten Raum handeln, der nahezu 
ausschließlich zu betrieblichen und/oder 
beruflichen Zwecken genutzt wird.

sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt  
(z. b. weil die tätigkeit im Wohnzimmer 
ausgeübt wird) oder verzichtet der steuer-
pflichtige auf einen Abzug der Aufwendun-
gen, kann ein Abzug für die betrieblich  
oder beruflich veranlassten Aufwendungen 
nun in pauschaler Form erfolgen. Die 
Pauschale beträgt 5 EUR für jeden Kalen-
dertag, an dem der steuerpflichtige seine 
gesamte betriebliche oder berufliche 
 tätigkeit ausschließlich in der häuslichen 
Wohnung ausübt; maximal aber 600 EUR  
im Kalenderjahr.

Beispiel  
(OFd nrW vom 16.2.2021)

Der steuerpflichtige s war bislang aus-
schließlich im büro seines Arbeitgebers 
tätig. Wegen der coronakrise ordnet der 
Arbeitgeber für alle Angestellten an, dass 
diese ab dem 16.3.2020 ausschließlich  
im Homeoffice tätig werden sollen. Fortan 
nutzt s für seine tätigkeiten sein häus- 
liches Arbeitszimmer (räumliche Voraus-
setzungen liegen vor).

Nachdem sich die infektionszahlen ver-
ringert haben, beordert der Arbeitgeber 
seine Arbeitnehmer ab dem 17.8.2020  
wieder zurück ins büro. Die Arbeitnehmer 
dürfen aber an einem tag pro Woche  
weiter im Homeoffice arbeiten. s nutzt  
diese Möglichkeit und erbringt dabei im 
häuslichen Arbeitszimmer und im büro  
des Arbeitgebers jeweils qualitativ gleich-

wertige tätigkeiten.

Da s ab dem 16.3.2020 ausschließlich im 
Homeoffice tätig wird und dort die für sei- 
nen beruf wesentlichen Leistungen erbringt, 
befindet sich der Mittelpunkt seiner tätig- 
keit in seinem häuslichen Arbeitszimmer. 
Für den Zeitraum von fünf Monaten 
(16.3.2020 bis 16.8.2020) kann s die an-
teiligen Aufwendungen für sein häusliches 
Arbeitszimmer im Veranlagungszeitraum 
2020 in unbegrenzter Höhe als Werbungs-
kosten geltend machen (alternatives Wahl-
recht: Homeoffice-Pauschale).

Ab dem 17.8.2020 befindet sich der Mittel-
punkt der tätigkeit nicht mehr im Arbeits-
zimmer, sodass ein unbegrenzter Abzug 
ausscheidet. 

Auch eine berücksichtigung bis 1.250 EUR 
scheidet aus, da s ein anderer Arbeitsplatz 
im büro des Arbeitgebers zur Verfügung 
steht. im Ergebnis kann s für den Zeitraum 
ab dem 17.8.2020 die Home office-Pauschale 
beanspruchen, sofern er kalendertäglich 
ausschließlich in seiner häuslichen Woh- 
nung tätig wurde.

Abwandlung: Würde s ab dem 17.8.2020  
an drei tagen in der Woche im Homeoffice 
arbeiten, befindet sich der Mittelpunkt der 
tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer. 

Die Folge: 

s kann die Aufwendungen über den Zeit- 
raum vom 16.3. bis zum 16.8.2020 hinaus  
in unbegrenzter Höhe als Werbungskosten 
geltend machen (alternatives Wahlrecht: 
Homeoffice-Pauschale).

Begünstigte tage

Die Homeoffice-Pauschale kann nicht für 
solche tage berücksichtigt werden, an  
denen der steuerpflichtige z. b. eine erste 
tätigkeitsstätte oder betriebliche Einrich-
tung, eine Auswärtstätigkeit oder einen 
sammelpunkt oder ein weiträumiges tätig-
keitsgebiet aufsucht.

beachten sie: Ein Nebeneinander der 
Homeoffice-Pauschale und der Entfer- 
nungspauschale bzw. ein Abzug tatsäch-
licher Fahrtkosten nach Reisekostengrund-
sätzen für denselben Kalendertag ist somit 
nicht möglich.

Begrenzung der Höhe nach

Die Homeoffice-Pauschale ist eine  
tagespauschale, die auf 600 EUR im Jahr 
begrenzt ist. somit können höchstens  
120 Arbeitstage berücksichtigt werden.  
Die Pauschale wird nicht zusätzlich zum 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag gewährt. 

Mit der Pauschale sind sämtliche durch  
die Homeoffice-tätigkeit entstandenen 
Aufwendungen für die gesamte betätigung 
des steuerpflichtigen abgegolten (kalen-

dertägliche betrachtungsweise). Von der 
Abgeltungswirkung werden jedoch ange-
schaffte Arbeitsmittel (z. b. ein ausschließ-
lich für berufliche Zwecke genutzter büro-
stuhl) nicht erfasst. 

ÖPnV-Zeitfahrkarten

Nach den Ausführungen des Finanzminis-
teriums thüringen wird (unabhängig von  
der inanspruchnahme der Homeoffice- 
Pauschale) hinsichtlich der Abziehbarkeit 
von Aufwendungen für die ÖPNV-Zeitfahr-
karte bundeseinheitlich folgende Auffassung 
vertreten: 

Die Kosten für eine Zeitfahrkarte zur be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die 
Wege zwischen Wohnung und erster tätig-
keitsstätte können als Werbungskosten 
geltend gemacht werden, soweit sie die 
insgesamt im Kalenderjahr ermittelte 
Entfernungspauschale übersteigen. 

Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer eine 
Zeitfahrkarte in Erwartung der regelmäßi - 
gen benutzung für den Weg zur ersten 
tätigkeitsstätte erworben hat, er die Zeit-
fahrkarte dann aber wegen der tätigkeit  
im Homeoffice nicht im geplanten Umfang 
verwenden kann. 

beachten sie: Eine Aufteilung dieser  
Aufwendungen auf einzelne Arbeitstage  
hat nicht zu erfolgen.

Geltendmachung  
und nachweis

Die Homeoffice-Pauschale wurde durch  
das am 28.12.2020 veröffentlichte Jahres-
steuergesetz 2020 eingeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Vordrucke zur Einkom-
mensteuererklärung bereits erstellt. Da  
eine separate Eintragungsmöglichkeit  
nicht vorhanden ist, sollte die Pauschale  
im bereich der sonstigen Werbungskosten 
erfasst werden.

Merke: Die Oberfinanzdirektion Nord-
rhein-Westfalen weist darauf hin, dass  
keine gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage 
einer bescheinigung des Arbeitgebers zur 
berücksichtigung der Homeoffice-Pauschale 
besteht.

Quelle: FinMin thüringen, Erlass vom 
17.2.2021, Az. s 1901-2020 corona - 21.15, 
30169/2021, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 221122; OFD NRW, Arbeitspapier 
zum Werbungskostenabzug bei  
Home office-tätigkeiten vom 16.2.2021,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221123
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Corona-Pandemie:  
Arbeitgeber trägt das Betriebsrisiko auch in Pandemie-Zeiten
Der Arbeitgeber trägt das betriebsrisiko. 
Das sind Ursachen, die von außen auf den 
betrieb einwirken und die Fortführung des 
betriebs verhindern. Nach der bisherigen 
Rechtsprechung erfasst dies auch Fälle 
höherer Gewalt, z. b. Naturkatastrophen, 
Erdbeben, Überschwemmungen oder 
extreme Witterungsverhältnisse. 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf 
hat nun bestätigt: Um ein solches Ereignis 
handelt es sich bei der aktuellen corona- 
Pandemie. Die Klägerin war seit dem 
1.4.2016 bis zum 30.4.2020 bei der beklag-
ten, die eine spielhalle betreibt, als spiel-
stättenmitarbeiterin zu einem stundenlohn 
von 9,35 Euro brutto beschäftigt. 

Pandemiebedingt war die beklagte zu-
nächst aufgrund behördlicher Allgemein-
verfügung gezwungen, ihren betrieb ab 
dem 16.3.2020 zu schließen. Kurze Zeit 
später untersagte die coronaschutzverord-
nung NRW (coronaschVO) vom 22.3.2020 
den betrieb von spielhallen. 

bei Aufrechterhaltung des betriebs hätte 
die Klägerin nach Maßgabe des Dienst-

plans im Monat April 2020 insgesamt  
62 stunden gearbeitet. Da das Arbeitsver-
hältnis der Klägerin aufgrund ihres Ein- 
tritts in den Ruhestand am 1.5.2020  
endete, bezog sie kein Kurzarbeitergeld. 
Die beklagte hatte für den Zeitraum März 
und April 2020 staatliche Ausgleichszah-
lungen in Höhe von insgesamt 15.000 Euro 
erhalten.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage u. a. 
Annahmeverzugslohn für 62 ausgefallene 
Arbeitsstunden im Monat April 2020. sie 
hat gemeint, dass die Arbeitgeberin auch  
in der Pandemie das betriebsrisiko trage. 
Die beklagte hingegen vertritt die Auffas-
sung, dass der Lohnausfall zum allgemei-
nen Lebensrisiko der Klägerin gehöre, weil 
ihr selbst als Arbeitgeberin aufgrund der 
behördlich angeordneten bzw. veranlass- 
ten betriebsschließung die Annahme der 
Arbeitskraft der Klägerin nicht möglich war.

Das LAG Düsseldorf hat ebenso wie das 
Arbeitsgericht (ArbG) Wuppertal der Kläge-
rin die Vergütung für die ausgefallenen  
62 Arbeitsstunden zugesprochen. Grund: 

Die beklagte befand sich im Verzug mit der 
Annahme der Arbeitsleistung der Klägerin. 
Dass die durch die coronaschVO bedingte 
staatliche schließung das betriebsrisiko 
zulasten der spielhalle verwirklichte, 
ändert daran nichts. 

Auch eine durch eine Pandemie begründete 
betriebsschließung zählt zum betriebs- 
risiko. Es ist mangels klarer Abgrenzbar-
keit nicht darauf abzustellen, ob diese 
schließung eine gesamte branche, die 
zunächst als solche abzugrenzen wäre, 
oder nur einzelne betriebe dieser branche, 
ggf. bundesweit, nur in einzelnen Ländern 
oder aber örtlich begrenzt erfasst. Deshalb 
kann nicht auf die Reichweite des behörd-
lichen Verbots abgestellt werden. Ein Fall, 
in dem die Klägerin ihre Arbeitskraft 
überhaupt nicht mehr verwerten konnte, 
was ggf. zu deren allgemeinem Lebens-
risiko gehört, war nicht gegeben.

Das LAG hat die Revision zugelassen.

Quelle: LAG Düsseldorf, Urteil vom 
30.3.2021, 8 sa 674/20, PM Nr. 09/21

VERbRAUcHERREcHt

Sozialversicherung:  
Krankenkasse muss Echthaarperücke bezahlen
Das sozialgericht (sG) Dresden hat ent-
schieden, dass eine dauerhaft kahlköpfige 
Frau von der Krankenkasse auch die 
Versorgung mit einer Echthaarperücke 
verlangen darf, wenn sich dies langfristig 
als die kostengünstigste Variante darstellt.

im konkreten Fall leidet die Klägerin an 
einem kompletten Haarverlust am Kopf 
(Alopezia totalis). seit Jahren entscheidet 
sich die Klägerin jeweils für die Versorgung 
mit einer kurzen bis mittellangen Echt-
haarperücke, während die Krankenkasse 
nur den Vertragspreis für eine günstigere 
Kunsthaarperücke erstattet. 

Die Krankenkasse vertritt insoweit die 
Meinung, dass Kunsthaarperücken aus-
reichend seien und insbesondere auch  
auf den ersten blick nicht von einer Echt-
haarversorgung unterschieden werden 
könnten. Die Vertragspreise werden mit 
den Hilfsmittellieferanten für eine  
standardversorgung ausgehandelt.

Dies sah das Gericht im Ergebnis und  
nach Anhörung eines auf Perücken spe-
zialisierten Friseurmeisters anders: Es 
könne letztlich offenbleiben, ob Kunst- 
haarperücken immer optisch ausreichend 
seien, um den Verlust des natürlichen 

Haupthaares für eine unbefangene be-
obachterin zu kaschieren. 

Jedenfalls sei die Versorgung hier wirt-
schaftlich gewesen, denn die gewählten 
Echthaarperücken könnten deutlich länger 
genutzt werden, bevor sie unansehnlich 
würden und ausgetauscht werden müss-
ten. 

im Fall der Klägerin sei die Echthaar-
perücke zwar knapp 50 Prozent teurer 
gewesen, habe jedoch auch doppelt so 
lange gehalten, bevor eine Neuversorgung 
erfolgen musste.

Das sG Dresden hat sich allerdings aus-
drücklich nicht zu den weitaus häufigeren 
Fällen der vorübergehenden Haarlosigkeit 
bei Frauen (z. b. durch die Folgen einer 
chemotherapie) positioniert. 

Hier werden von den sG in Deutschland 
unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Der Gerichtsbescheid ist rechtskräftig.

Quelle: sG Dresden,  
Gerichtsbescheid vom 18.2.2021, 
 s 18 KR 304/18, PM vom 29.3.2021

FAMiLiEN- UND ERbREcHt

Vaterschaftsanfechtung:  
Leiblicher Vater kam zu spät
Wann erhält der mutmaßliche (leibliche) 
Vater die für den beginn der Frist zur 
Anfechtung einer Vaterschaft entscheiden-
de Kenntnis von Umständen, die gegen  
die Vaterschaft des rechtlichen Vaters 
sprechen? Das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm hat jetzt entschieden: Er erhält sie 
bereits dadurch, dass er in der Empfäng-
niszeit Geschlechtsverkehr mit der Mutter 
hatte und das Kind eine ihm zum Zeitpunkt 
der Geburt bekannte Fehlbildung infolge 
eines Erbdefekts aufweist, die auch er hat. 
Der leibliche Vater hatte die Vaterschaft  
bis zur Einleitung des Vaterschaftsanfech-
tungsverfahrens nicht anerkannt. Nun 
verlangte er vergeblich, dass seine Vater-
schaft festgestellt wird. Hierzu war er zwar 
berechtigt. Aber die zweijährige Anfech-
tungsfrist war schon abgelaufen, was einer 
gerichtlichen Anfechtung entgegenstand.

Maßgeblich für den Fristbeginn, so das 
OLG, ist der Zeitpunkt, zu dem der bio-
logische Vater von den Umständen erfährt, 
die gegen die (rechtliche) Vaterschaft des 
Ehemanns der Mutter sprechen. Hier 
hätten sich Zweifel an dessen Vaterschaft 
schon zum Zeitpunkt der Geburt ergeben 
müssen. Damit war die zweijährige An-
fechtungsfrist bereits abgelaufen.

Quelle: wOLG Hamm, beschluss  
vom 25.2.2020, 12 UF 12/18
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Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im Juli 2021

steuertermine 

Fälligkeit:  
Ust, Lst = 12.7.2021    

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):  
Ust, Lst = 15.7.2021

Scheckzahlungen:  
bei scheckzahlung muss der scheck dem Finanzamt  
spätestens drei tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

beiträge sozialversicherung Fälligkeit beiträge 7/2021 = 28.7.2021

Verbraucherpreisindex (bRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

4/20 9/20 12/20 4/21
+ 0,8 % – 0,4 % – 0,7 % + 2,1 %

stEUERREcHt

doppelte Haushaltsführung: neue Vereinfachungsregelungen
Das bundesfinanzministerium (bMF) hat  
in einem schreiben vom 25.11.2020 neue 
Vereinfachungsregelungen zum Werbungs-
kostenabzug bei einer doppelten Haus- 
haltsführung beschlossen, die in allen  
noch offenen Fällen gelten.

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsfüh-
rung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer 
außerhalb des Ortes seiner ersten tätig-
keitsstätte einen eigenen Haushalt unter-
hält (Hauptwohnung) und auch am Ort  
der ersten tätigkeitsstätte wohnt (Zweit-
wohnung).

Eine doppelte Haushaltsführung wird 
grundsätzlich verneint, wenn der Arbeit-
nehmer seine erste tätigkeitsstätte von der 
Hauptwohnung aus in zumutbarer Weise 
täglich erreichen kann. in Analogie zur 
Rechtsprechung des bundesfinanzhofs 
(bFH) kann eine Fahrzeit von bis zu einer 
stunde je Wegstrecke unter Zugrundele-
gung individueller Verkehrsverbindungen 
und Wegezeiten in der Regel als zumutbar 
angesehen werden. Aus Vereinfachungs-
gründen kann die Entfernung der kürzesten 
straßenverbindung zwischen Hauptwoh-
nung und erster tätigkeitsstätte herange-
zogen werden. beträgt die Entfernung mehr 
als 50 km, ist davon auszugehen, dass sich 

die Hauptwohnung außerhalb des Orts  
der ersten tätigkeitsstätte befindet.

Lage der Zweitwohnung

in der Praxis kommt es vor, dass sich die 
Zweitwohnung nicht am Ort der ersten 
tätigkeitsstätte, sondern weiter entfernt 
vom beschäftigungsort befindet.

Neu ist in allen noch offenen Fällen: Es 
kann davon ausgegangen werden, dass  
die Zweitwohnung noch am Ort der ersten 
tätigkeitsstätte belegen ist, wenn die 
Entfernung der kürzesten straßenverbin-
dung zwischen Zweitwohnung und erster 
tätigkeitsstätte nicht mehr als 50 km 
beträgt. sollte diese Voraussetzung nicht 
erfüllt sein, bedeutet das noch nicht das 
endgültige Aus. in einem zweiten schritt 
wird nun geprüft, ob die erste tätigkeits-
stätte von der Zweitwohnung in zumutbarer 
Weise (Fahrzeit für die einfache strecke  
von bis zu einer stunde) täglich erreicht 
werden kann.

Berufliche Veranlassung

Das beziehen der Zweitwohnung am be-
schäftigungsort muss aus beruflichen  
Gründen erforderlich sein. Das ist vor  
allem der Fall, wenn sich dadurch die 

Fahrtstrecke oder Fahrzeit zur ersten 
tätigkeitsstätte wesentlich verkürzt. Von 
einer beruflichen Veranlassung kann aus-
gegangen werden, wenn die kürzeste 
straßenverbindung von der Zweitwohnung 
zur ersten tätigkeitsstätte weniger als die 
Hälfte der kürzesten straßenverbindung 
zwischen der Hauptwohnung und der ersten 
tätigkeitsstätte beträgt oder die Fahrzeit zur 
ersten tätigkeitsstätte für eine Wegstrecke 
halbiert wird. sind diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ist eine berufliche Veranlas-
sung auf andere Weise anhand der konkre-
ten Umstände des Einzelfalls darzulegen.

Unterkunftskosten sind nur bis maximal 
1.000 Euro im Monat als Werbungskosten 
abziehbar. Nach neuer Verwaltungssicht 
zählen hierzu aber nicht: notwendige 
Aufwendungen für Einrichtungsgegenstän-
de und Hausrat. Übersteigen die Einrich-
tungs- und Ausstattungskosten der Zweit-
wohnung (ohne Arbeitsmittel) insgesamt 
nicht den betrag von 5.000 Euro (inkl. 
Umsatzsteuer), ist davon auszugehen, dass 
es sich um notwendige Mehraufwendungen 
handelt.

Quelle: bMF-schreiben vom 25.11.2020, iV c 
5 - s 2353/19/10011 :006, Abruf-Nr. 219235 
unter www.iww.de

WiRtscHAFts- UND GEsELLscHAFtsREcHt

Freiberufler und Gewerbetreibende:  
Broschüre zur steuerlichen Behandlung von Fotovoltaikanlagen
Auch private Hausbesitzer werden steuer-
lich zum Unternehmer, wenn sie eine 
Fotovoltaikanlage errichten und den er- 
zeugten strom in das öffentliche Netz 

einspeisen. Das bayerische Landesamt  
für steuern (bayLfst) hat seine broschüre 
„Hilfe zu Fotovoltaikanlagen“ neu aufgelegt 
und beantwortet insbesondere einkommen- 

und umsatzsteuerliche Fragen. sie können 
die 46-seitige broschüre (stand März 2021) 
unter www.iww.de/s4766 abrufen.


